
Anlage 3 – Rückmeldebogen Jugendamt an Arzt/ Psychotherapeut gemäß § 4 Abs. 4 KKG  

 

Verkehrsverbindungen: Barrierefreier  
Zugang: 

Fahrrad- 
Stellplätze: 

Sprechzeiten: Klient: 

 
 

  Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr 
und nach telefonischer 
Vereinbarung 

Musterfrau, Anne 
*xx.xx.xxxx 

 
 

KV Berlin / Land Berlin - Kooperationsvereinbarung zum Kinder- und Jugendschutz gemäß § 73c SGB V 

Bezirksamt x von Berlin 
Abt. Jugend, Familie und Gesundheit 
Jugendamt - Team Kinderschutz 

 
 
Bezirksamt x von Berlin, xxxxx Berlin 

 
Dr. Max Mustermann 
Xxx Str. y 
Xxxxx  Berlin 
 

 
 

GeschZ.: (bei Antwort bitte angeben) 
01-Jug-RSD1-10-000XXX 
 
Bearbeiterin: Frau Xxxxxxxx 
 
Dienstgebäude: yyyy 
Raum: 10X 
 
Tel.: +49 30 90yy XXXXX 
Zentrale: yyyy 
 
Fax: (030) 90xxxx  XXXXX 
 
E-Mail: x.xxx@a-y.berlin.de  

https://www.berlin.de/.....  

Datum: xx.xx.xxxx 
 

 
 
Rückmeldung gemäß § 4 Abs. 4 KKG nach erfolgter Kinderschutzmeldung (§ 8a SGB VIII) 
 
Junger Mensch: Musterfrau, Anne geb. am xx.xx.xxxx 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
vielen Dank für Ihre Mitteilung vom xx.xx.xxxx. 
 
Wird das Jugendamt von einer in § 4 Abs. 1 KKG genannten Person über eine mögliche 
Kindeswohlgefährdung informiert, soll es dieser Person gem. § 4 Abs. 4 KKG zeitnah eine 
Rückmeldung geben, ob es die gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des 
Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht und ob es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen 
tätig geworden ist und noch tätig ist. 
Bezüglich Ihrer Mitteilung sind wir nach Prüfung zu folgendem Ergebnis gekommen:  
 

Gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung   ja ☐   nein ☐ 

des Kindes oder der/des Jugendlichen liegen vor 

Das Jugendamt ist zum Schutz des Kindes    ja ☐   nein ☐ 

oder der/des Jugendlichen tätig geworden 

Das Jugendamt ist zum Schutz des Kindes    ja ☐   nein ☐ 

oder der/des Jugendlichen noch tätig  
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
XXXXX 
 

https://www.berlin.de/

